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unserer Rückdeckungsversicherungen
gut gewappnet. So ist die Zurich Gruppe
durch ihr professionelles Risikomanage-
ment auch auf extreme Marktbedin-
gungen vorbereitet. Wir haben in unserem
Anlage-Portfolio alle Vorkehrungen
getroffen, solchen Entwicklungen erfolg-
reich zu begegnen und sogar gestärkt
daraus hervorzugehen. Unsere Anlage-
strategie stellt sich wie folgt auf:
• Wir verfolgen konsequent und diszipli-
niert eine sicherheitsorientierte Kapital-
anlage mit niedriger Aktienquote.
• Bei unseren Anlagen in festverzinslichen
Papieren halten wir nur gesicherte Wert-
papiere mit hoher Qualität, 
• Unser Bestand an Wertpapieren von
Unternehmen, die insolvent oder in
Schwierigkeiten geraten sind, ist vernach-
lässigbar gering.

Per 30.09.2008 sind alle Solvabilitäts-
vorschriften der deutschen Aufsichts-
behörde („Stresstest“) voll erfüllt. Das
Sicherungsvermögen für die Kunden ist
durch Kapitalanlagen vollständig bedeckt
– sowohl nach Buchwerten als auch nach
Marktwerten. Die Liquidität für alle Ge-
schäfte und Verpflichtungen ist gesichert.

Wie integriert sich das Thema Rürup in
den Gestaltungen Ihrer Gesellschafter-
Geschäftsführer-Versorgung?

Auch diesen Weg beschreiten wir selbst-
verständlich bei unserer Beratung. Inner-
halb der steuerlich geförderten Höchst-
beiträge von derzeit 20.000 EUR bei
Ledigen und 40.000 EUR bei Verheirate-
ten ist zu prüfen, ob diese für eine ange-
messene Versorgung ausreichen. Dies
gilt insbesondere für ältere GGF – egal, ob
sie erst spät diesen Status erreicht haben
oder sich erst verspätet mit der  „Alters-
versorgung“ beschäftigen. Aber die
Förderungsmöglichkeit passt nicht immer. 

„Die Zurich Gruppe ist durch ihr
professionelles Risikomanagement 

auch auf extreme Marktbedingungen
vorbereitet.“

Bei der Beratung ist nämlich unter
anderem zu beachten:
• jede bestehende bAV (auch Direktver-
sicherung) führt zur Kürzung der höchst-
möglichen Vorsorgeaufwendungen für die
Basisrente

• Basisrenten sind zwar während der An-
sparphase insolvenzsicher. Ob dies auch
für die Rentenbezugsphase gilt, ist seit
dem BGH-Urteil vom 15.11.2007 nicht
mehr  selbstverständlich. 
• Basisrenten sind hinsichtlich ihrer Ver-
fügbarkeit extrem stark eingeschränkt
und können nicht vererbt, übertragen,
veräußert, kapitalisiert oder beliehen
werden. Über  die Rentenleistung hinaus
besteht kein Anspruch auf Auszahlung.

Eine Fragestellung ist immer wieder die
Versorgung des beherrschenden Gesell-
schafter-Geschäftsfuehrers unter dem
Aspekt der Insolvenzsicherung. Mit wel-
chen Lösungen wartet Ihr Haus hier auf?

Bei den bestehenden Zusagen an be-
herrschende GGF sind wir aktuell mit
der Sanierung der Unterfinanzierungen
befasst und ein stark nachgefragtes Feld
ist die liquiditätschonende Auslagerung
der Pensionszusage auf Pensionsfonds
und Unterstützungskasse. Hierbei spielen
oft Nachfolgeregelungen und Verkaufs-
absichten eine vorrangige Rolle. Wir
haben gerade dazu bei unserem Pen-
sionsfonds eine interessante Lösung
entwickelt, den Pensionsplan 11. In
diesem Zusammenhang sind vom Berater
alle Form- und Rechtsvorschriften zu
überprüfen. 

Ein Hauptpunkt dabei ist die Über-
prüfung einer korrekten zivilrechtlichen
Verpfändung der Rückdeckungsversiche-
rung an den Versorgungsberechtigten
und ggf. seiner Hinterbliebenen. Wir
sehen dies als adäquates Mittel zur
Insolvenzsicherung. Die Bedeutung der
korrekten Verpfändung wird gerade im
Zusammenhang mit „BilMoG“ noch
wichtiger, weil nur so eine Saldierung in
der Handelsbilanz zulässig sein wird.

Wie begegnen Sie kritischen Fragen auch
unter Einbeziehung der in 2009 star-
tenden Umsetzung der so genannten
Flexi-Rente II? 

Das Thema Flexi Rente ist unseres
Erachtens nicht mehr relevant. So sieht
der Entwurf eines Schreibens des
Bundesministeriums für Finanzen vor,
dass beherrschende Gesellschafter-
Geschäftsführer Zeitwertkonten steuerlich
nicht mehr nutzen können. Dieses
Schreiben soll rückwirkend ab dem
01.10.2008 gelten. 
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Mit rein verkaufsgetriebenen „Beratungs-
gesprächen“ ist heute insbesondere bei
der Ansprache von Führungskraeften kein
Blumentopf mehr zu gewinnen.

Andererseits mangelt es an Maklern, die
der Führungskraft und dem Unternehmer
in Sachen bAV auf Augenhoehe begegnen
koennen. Wie will Zurich sich diesem
Problem stellen?

Dieser Herausforderung stellt sich Zurich
seit vielen Jahr sehr erfolgreich. Durch
unser spezielles Qualifizierungskonzept
entwickeln wir Mitarbeiter und Vertriebs-
partner nach den jeweiligen Bedürfnissen
in drei Stufen zu „Kennern, Könnern und
Experten in der bAV“. Dies ist keine reine
Bildungsmaßnahme, sondern eine
Wissensvermittlung mit Coaching in der
Praxis durch bAV Spezialisten – die wir
auch größeren Maklerhäusern bieten.
Dass man vor allem über fundiertes
Wissen und die passenden Lösungen
verfügt und nicht nur über bloße Schlag-
worte, ist bei der Erstansprache von
Unternehmern und Entscheidungsträgern
im bAV Firmengeschäft besonders wich-
tig. So wird in der ersten Stufe (Kenner),

die bAV Entgeltumwandlung mit allen
Facetten beleuchtet, damit der Vertriebs-
partner fundiert die Arbeitnehmerberatung
vornehmen kann. Auf dem weiteren Weg
zum Experten werden die Vertriebspartner
zunehmend verselbstständigt, wobei
unsere Spezialisten natürlich jederzeit
begleitend zur Verfügung stehen. Diese
besitzen sowohl das fachtheoretische
Wissen als auch vor allem die ver-
trieblichen Qualitäten für das komplexe
bAV-Geschäft. Flankierende Vertriebs-
unterstützung erfolgt zentral durch eine
professionelle Fachberatungs- und Ange-
botsabteilung für dieses Geschäftsfeld.
Quintessenz: Der bloße Produktverkauf
hat hier keine Berechtigung!

Die Gesellschafter-Geschäftsführer-Ver-
sorgung geht Ihr Haus mit einer 2-Stufen-
Vorsorgestrategie an. Hier kombinieren
Sie Direktversicherung und Pensionszu-
sage. Tatsaechlich die beste aller
Vorsorgewelten?

Wir sind überzeugt, dass wir gerade
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen damit nicht nur ein attraktives
Produkt sondern eine ideale Lösung ihrer
Vorsorgeproblematik anbieten. In unserer
Broschüre „Versorgungsstrategie für Ge-
sellschafter-Geschäftsführer einer GmbH“
zeigen wir genau diesen Weg auf – den
wir je nach Situation natürlich individuell
erweitern. 

Gerade bei Neuzusagen an Gesell-
schafter-Geschäftsführer ergeben sich
vielfältige Konstellationen und Fragen,
die nicht standardisiert geklärt werden
können.

So stehen zur Versorgung unter ande-
rem folgende Möglichkeiten offen:
• die Basisrente (1. Schicht-Produkt) oder

auch „Riester“ (mittelbar)
• die Pensionszusage bzw. die Unter-

stützungskasse (2. Schicht-Produkt)
• die private Renten- bzw. Kapitallebens-

versicherung (3. Schicht-Produkt)
Wir haben daraus 7 Varianten ent-

wickelt, deren Ergebnisse hoch spannend
sind.

Einen entscheidenden Einfluss für die
GGF Versorgungsstrategien (neue wie
alte) wird darüber hinaus das Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)
haben – wonach durch die Saldierungs-
möglichkeit von Rückstellung und Rück-
deckung in der Handelsbilanz die
Pensionszusage eine Wiederbelebung
erfahren könnte. Hierbei sind wir in der
glücklichen Lage, sowohl die Beratungs-
qualität über Software als auch Spezi-
alisten anbieten zu können, denn ohne
„Entscheidungsfinder“ geht hier nichts
mehr.

Informationen über den Aktivwertverlauf
von Rückdeckungsversicherungen bei
Pensionszusagen können durchaus
ernüchternd ausfallen. Wie werden diese
Zahlen von den Entwicklungen im Rah-
men der Finanzmarktkrise berührt?

Mit dem Garantiezins bietet die Rück-
deckungsversicherung – je nach Deck-
ungskonzept – eine Sicherheit, die bei
reinen Fondsrückdeckungen nicht ge-
boten wird. Die konservative Kapital-
anlage ergänzt hier zusätzlich und wir
sehen uns für die weitere Entwicklung

„Qualifizierung in drei Stufen zu
»Kennern, Könnern und
Experten in der bAV«“

Gespräch mit Joachim Willmaser,
Marktmanagement Mobile Vertriebe, Zurich Gruppe


